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Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs zum  

Bebauungsplan 
"Wohnbebauung  

Trebbiner Straße", 
Stadt Beelitz, OT Beelitz 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer Sitzung am 21. 
Juli 2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohnbebauung Trebbiner 
Straße“ beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Ent-
wurfs des Bebauungsplans 
„Wohnbebauung Trebbiner Straße“ liegt 

in der Gemarkung Beelitz, Flur 16 und 
umfasst die Flurstücke 128/2, 129, 
132/4, 411 und 431 (tlw.). Das Plange-
biet besitzt eine Größe von ca. 4.066 m². 
Das Plangebiet grenzt nördlich das Flur-
stück 244 (Trebbiner Straße Nr. 13 und 
15), westlich die Flurstücke 127, 128/1, 
132/3 und 410, östlich die Flurstücke 
130 und 431 und südlich die Flurstücke 
163 und 424 der Flur 16. 
 
Der Bebauungsplan „Wohnbebauung 
Trebbiner Straße“ schafft die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von 3 dreigeschossigen 
Wohn- und Geschäftsgebäuden und 
sichert die Erschließung mittels einer 
festzusetzenden privaten Verkehrsflä-
che. Gegenüber der im Oktober 2020 
veröffentlichten Vorentwurfsfassung 
mit der Ausweisung des Plangebiets als 

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 
BauNVO beinhaltet der vorliegende 
Entwurf nunmehr eine Nutzung als Ur-
banes Gebiet nach § 6a BauNVO. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans 
„Wohnbebauung Trebbiner Straße“ der 
Stadt Beelitz in der Fassung vom Januar 
2021 wird gemäß § 3 Abs. 2 des Bauge-
setzbuchs öffentlich ausgelegt. Bestand-
teil der Auslegung sind die Planzeich-
nung, die Begründung und der Umwelt-
bericht als gesonderter Teil der Begrün-
dung sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Fachgutachten und 
Stellungnahmen. Es sind folgende um-
weltbezogene Informationen verfügbar: 
 
· Artenschutzfachliche Prüfung für die 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
Räumlicher Geltungsbereich 

Lage im Stadtgebiet 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Genehmigung der Satzung des 

Bebauungsplans  
„Wohnquartier Beelitz-

Heilstätten – Teilbereich 1“, 
Stadt Beelitz, GT Beelitz-

Heilstätten  
 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 08.12.2020 den Bebauungs-
plan „Wohnquartier Beelitz-Heilstätten 
– Teilbereich 1“ der Stadt Beelitz, GT 
Beelitz-Heilstätten als Satzung be-
schlossen. 
 
Ziele und Inhalte der Planung 
Der Bebauungsplan "Wohnquartier Be-
elitz-Heilstätten – Teilbereich 1" dient 
der Wiedernutzung des Standorts und 
der Steuerung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung. Anlass ist die 
beabsichtigte Entwicklung des Plange-
biets zu einem neuen Wohnquartier. Mit 
dem Bebauungsplan soll dem steigen-
den Wohnungsbedarf im Berliner und 
Potsdamer Umland Rechnung getragen 
und die Wohnraumversorgung entspre-
chend den Zielen des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts der Stadt Beelitz 
verbessert werden. 
 
Der Bebauungsplan beinhaltet Wohnge-
biete für die Errichtung von Einfamilien
-, Doppel- und Reihenhäusern sowie für 
Geschosswohnungsbau. Zur Versor-

gung des Gebietes werden zentrale 
Grundstücke im zukünftigen Quartier 
für den Einzelhandel und für Gemeinbe-
darfseinrichtungen vorgehalten und 
planungsrechtlich ausgewiesen. Die 
Bestandsgebäude im Plangebiet sollen 

überwiegend Nutzungen aus dem Berei-
chen Gewerbe, Dienstleistungen, For-
schung und Entwicklung zugeführt wer-
den und damit eine langfristig tragfähi-

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Bebauungsplanung „Wohnbebauung 
Trebbiner Straße“; Stand 15.12.2020 
(Bearb.: Frank W. Henning, Fernwald) 

· Schalltechnische Immissionsprognose 
für den Gewerbelärm, Bericht 
B2596_1 vom 09.12.2020 (Bearb.: 
acouplan GmbH, Berlin) 

· Verkehrslärmgutachten, Bericht 
B2596_2 vom 15.12.2020 (Bearb.: 
acouplan GmbH, Berlin) 

· Stellungnahme des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark vom 04.11.2020 zu 
den Themen Versickerung von Nieder-
schlagswasser, Bodenschutz, natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung, 
Immissionsschutz, Bodendenkmal-
schutz 

· Stellungnahme des Landesamtes für 
Umwelt vom 06.11.2020 zu den The-
men Verkehrslärm und Gewerbelärm, 
Hinweise auf die Orientierungswerte 
der DIN 18005, Teil 1 und die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm. 

 
Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 

03.03.2021 bis einschließlich 
02.04.2021 

 

im Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, Oberge-
schoss gegenüber dem Zimmer 209 (Ort 
der Auslegung) während der Dienststun-
den 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 
8:30 bis 12:00 Uhr und  
13:00 bis 16:00 Uhr, 
Dienstag von  
8:30 bis 12:00 Uhr und  
13:00 bis 18:00 Uhr und 
Freitag von  
8:30 bis 14:00 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter (033204) 391 67. Auskünfte wer-
den in Zimmer 112 erteilt. Gelegenheit 
zur Erörterung wird gegeben. 
 
Die Auslegungsunterlagen werden auch 
online unter www.geoportal-beelitz.de 
veröffentlicht. 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich an der 
Planung zu beteiligen. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
zum Bebauungsplanentwurf schriftlich 
oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sind in die abschließen-

de Abwägung der öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und unter-
einander einzubeziehen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Satzung un-
berücksichtigt bleiben können.  
 
Schriftliche Stellungnahmen richten Sie 
bitte an Stadtverwaltung Beelitz, Bau-
amt, Berliner Straße 202, 14547 Beelitz 
oder per E-Mail an ohligschlae-
ger@beelitz.de.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Branden-
burgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
gez. Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Lage  
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ge Nutzung der Baudenkmale ermögli-
chen. 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung Beelitz 
vom 08.12.2020 erfolgte die Genehmi-
gung des Landratsamtes Potsdam-
Mittelmark mit Bescheid vom 
28.12.2020, Az. 10/20. 
 
 

Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht. Die Satzung 
des Bebauungsplans "Wohnquartier 
Beelitz-Heilstätten – Teilbereich 1" der 
Stadt Beelitz, GT Beelitz-Heilstätten 
tritt mit dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für die Stadt Beelitz in Kraft.  
 
 

Diese Öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt die Bekanntmachung im Amts-
blatt für die Stadt Beelitz vom 
27.01.2021 (Amtsblatt Nr. 1 / 20. Jahr-
gang). 
 
 

Hinweise: 

Der Bebauungsplan mit Begründung 
sowie einer zusammenfassende Erklä-
rung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, wird in der Stadtverwal-
tung Beelitz, Bauamt, Berliner Str. 202, 
14547 Beelitz während der Dienststun-
den zur Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt 
Es wird darauf hingewiesen, dass Ent-
schädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB Ent-
schädigung verlangen können, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile in Folge der 
Aufstellung des Bebauungsplanes ein-
getreten sind. Sie können die Fälligkeit 
des Anspruchs durch einen bei dem 
Entschädigungspflichtigen zu stellenden 

schriftlichen Antrag auf Entschädi-
gungsleistung herbeiführen. Nach § 44 
Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.  
 
 

Gemäß § 215 BauGB wird hiermit da-
rauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine Verletzung der 
in § 214 Abs. 2 BauGB zu berücksichti-
genden Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans oder ein Mangel des 
Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB unbeachtlich sind, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung be-
gründen soll, ist darzulegen. 
gez. Bernhard Knuth 
Bürgermeister  

(Fortsetzung von Seite 2) 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung der  
Jagdgenossenschaft Busendorf 
zur Genossenschaftsversammlung 

 

Gemäß § 9 Abs.3 Satzung der Jagdge-
nossenschaft laden wir Sie unter Beach-
tung der Hygienevorschriften zur Genos-
senschaftsversammlung am Freitag, dem 
26.03.2021 um 16 Uhr in das Gemeinde- 
und Vereinshaus Busendorf Rädelerweg 
1 14547 Beelitz OT Busendorf ein. 
 
Tagesordnung 
1. Eröffnung und Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

2. Geschäfts- und Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes  

3. Kassenbericht 
4. Entlastung des Vorstandes und Kas-

senprüfers 
5. Vorstellen der Kandidaten 
6. Wahl des Jagdvorstandes 
7. Wahl des Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter 
8. Wahl der Beisitzer und dessen Stell-

vertreter 
9. Bericht der Jagdpächter 
10. Pachtverträge 
11. Sonstiges 
 
Der Vorstand  
der Jagdgenossenschaft Busendorf 
 
Bei Notwendigkeit findet die Versamm-
lung im Freien vor dem Gemeindehaus 
statt. 
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Stadt Beelitz 
 

Stadtverordnetenversammlung 
20.04.21 | 01.06.21 

24.08.21 | 02.11.21 | 14.12.21 
Die Sitzungen finden zur Wahrung der 
Abstandsregeln während der Corona-
Pandemie im Tiedemannsaal, Clara-
Zetkin-Str. 16, 14547 Beelitz, statt. Be-
ginn jeweils um 18.30 Uhr. Änderungen 
sind nicht ausgeschlossen und werden in 
den Bekanntmachungskästen veröffent-
licht. 
 
Hauptausschuss 

22.03.21 | 17.05.21 
09.08.21 | 20.09.21 | 29.11.21 

 
Ausschuss für Finanzen, Wirt-
schaft und Entwicklungsfragen 

10.03.21 | 05.05.21 | 16.06.21 
08.09.21 | 17.11.21 

 
Ausschuss für Bau- und Raum-
ordnung, Ordnung, Sicherheit 
und Verkehr 

11.03.21 | 06.05.21 | 17.06.21 
09.09.21 | 18.11.21 

 
Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Kultur 

09.03.21 | 04.05.21 | 15.06.21 
07.09.21 | 16.11.21  

 
Ausschuss für Umwelt, Energie 
und Nachhaltigkeit 

25.03.21 | 20.05.21 
12.08.21 | 23.09.21 | 02.12.21 

 
Die Ausschusssitzungen finden jeweils 
um 18.30 Uhr im Ratssaal, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, statt. Ände-
rungen sind nicht ausgeschlossen und 
werden in den Bekanntmachungskästen 
veröffentlicht. 
 
 

Beelitz 
Ortsbeirat Beelitz 

14.04.21 | 26.05.21 
18.08.21 | 27.10.21 | 01.12.21 

 
Die Sitzungen finden jeweils um 18.30 
Uhr, zur Wahrung der Abstandsregeln 
während der Corona-Pandemie im 
Ratssaal, Berliner Straße 202, 14547 
Beelitz, statt. Änderungen sind nicht 
ausgeschlossen und werden in den Be-
kanntmachungskästen veröffentlicht. 
Jacqueline Borrmann 
Ortsvorsteherin 

 
 

Buchholz 
Ortsbeirat Buchholz 

05.03.21 | 07.05.21 | 09.07.21 
Veranstaltungsort jeweils in der 
„Gaststätte Drei Linden“ Buchholz, 
Chausseestraße 104.  
Veranstaltungsbeginn jeweils 19.00 
Uhr. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen 
und werden bekanntgegeben.  

 
Busendorf 

Ortsbeirat Busendorf 
15.03.21 | 10.05.21 

Sitzungsort: Gemeinde- und Vereins-
haus Busendorf, Rädeler Weg 1. 
Beginn: 18.30 Uhr 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen 
und werden bekanntgegeben.  

 
Fichtenwalde 

Ortsbeirat Fichtenwalde 
01.03.21 | 12.04.21 | 07.06.21 

Beginn: 18.30 Uhr 
 

Sprechstunde der Ortsvorste-
herin bzw. des Stellvertreters 
01.03.2021 (Frau Rimböck) 
12.04.2021 (Herr Wagner) 
10.05.2021 (Herr Wagner) 
07.06.2021 (Frau Rimböck) 
jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr  
 

Alle Veranstaltungen werden im Hans-
Grade-Haus, Am Markt 1A, Fichtenwal-
de, durchgeführt. Änderungen möglich. 
Bitte beachten Sie die öffentlichen Aus-
hänge. 
Petra Rimböck, Ortsvorsteherin 
Mario Wagner, Stellv. Ortsvorsteher 

 
Schlunkendorf 

Ortsbeirat Schlunkendorf 
02.03.21 

15.06.21 | 19.09.21 | 14.12.21 
 

Beginn jeweils um 19.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Schlunkendorf, 
Schlunkendorfer Dorfstraße 21. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen, 
bitte beachten Sie die öffentlichen Aus-
hänge. 

 
Zauchwitz/Körzin 

Ortsbeirat Zauchwitz/Körzin 
24.02.2021 

 
Beginn: 19.00 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus Zauchwitz, 
Zauchwitzer Dorfstraße  23 
 

Sitzungstermine und Sprechzeiten 
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Sprechstunde 
des Bürgermeisters 

 
16.03.2021 
18.05.2021 
20.07.2021 
14.09.2021 
23.11.2021 

von 16.00 - 18.00 Uhr.  
 

Zur besseren Koordinierung 
und Vermeidung von langen 
Wartezeiten setzen Sie sich 
bitte mit dem Sekretariat un-
ter (033204 / 391 31) in Ver-
bindung. Vielen Dank! 
 

Ihr  
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 


